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Unser aktuelles Interview

Dr. Dt. h. c. Heinrich Toeplitz bei seiner Ansprache am Eröff
nungstag des Juristenseminars

ADN-ZB/Kumar/l. 2. 83/В/

Seminar Indien — DDR 
zu Fragen des Rechts
In der Zeit vom 19. bis 29. Januar 1983 hielt sich unter Lei
tung von Dr. Dr. h. c. Heinrich T o e p l i t z ,  Präsident der 
Vereinigung der Juristen der DDR und Präsident des Obersten 
Gerichts, eine Delegation der Vereinigung der Juristen der 
DDR und der Liga für Völkerfreundschaft der DDR auf Ein
ladung der Allindischen Gesellschaft für Freundschaft mit 
der DDR und dem indischen Institut für sozialistische Rechts
studien in Indien auf. Präsident Dr. Dr. h. c. H. Toeplitz in
formierte die Redaktion in einem Gespräch über den wesent
lichen Inhalt und über Ergebnisse der Reise.
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Herr Präsident, Sie leiteten die Delegation dir Vereinigung 
der Juristen der DDR und der Liga für Völkerfreundschaft der 
DDR nach Indien; was war der Anlaß zu dieser Reise?

Anlaß der Reise, an der auch Prof. Dr. Eberhard Poppe von 
der Martin-Luther-Universität Halle und Oberrichter 
Dr; Karl-Heinz Beyer vom Stadtgericht Berlin, Hauptstadt 
der DDR, teilnahmen, war ein Seminar über die Rolle des 
Rechts und der Gerichte bei der Umgestaltung der Gesell
schaft. Die Einladung zu diesem Seminar, das über längere 
Zeit sorgfältig vorbereitet wurde, beruht auf den guten Be
ziehungen, die seit Jahren zwischen der Vereinigung der 
Juristen der DDR und indischen Juristen sowie mit der 
Freundschaftsgesellschaft Indien — DDR bestehen. Erwäh
nen möchte ich aber auch, daß wir im Rahmen der Internatio
nalen Vereinigung Demokratischer Juristen (IVDJ) kon
struktiv mit unseren indischen Kollegen Zusammenarbeiten. 
Bereits 1974 besuchte eine Delegation unserer Juristenver
einigung Indien und führte in Delhi, Chandigarh, Bombay und 
in Kerala zahlreiche Begegnungen und Aussprachen mit indi
schen Kollegen durch. Andererseits hat danach eine Reihe 
indischer Juristen die DDR besucht, darunter der frühere 
Justizminister G o k h a l e  und der frühere Präsident des 
Obersten Gerichts Ray sowie weitere Richter des Obersten 
Gerichts und Rechtsanwälte, die im politischen Leben Indiens 
eine wichtige Rolle spielen.

Die indische Juristenvereinigung blickt auf eine lang
jährige traditionsreiche Arbeit zurück. Jetzt hat eine aktive 
Neuorganisation der Vereinigung begonnen, und ich denke,

daß unser Seminar, an dem von der indischen Seite zeitweise 
200 Juristen aus 11 Unionsstaaten teilnahmen, auch der weite
ren Arbeit der indischen Vereinigung und der Freundschafts
gesellschaft nützen wird. Wir messen den bilateralen Bezie
hungen mit den indischen Juristen große Bedeutung bei.

Sie sprechen von einem Juristenseminar; würden Sie das 
bitte verdeutlichen? War das etwas Neues, und beschränkte 
sich das Wirken der Delegation darauf?

Ein Seminar dieser Art haben wir erstmalig mit indischen 
Juristen durchgeführt. Wir haben, wie es vereinbart war, 
unsere Erfahrungen bei der Entwicklung einer sozialistischen 
Justiz dargelegt.

Dazu hielten wir Vorträge zu den Themenkomplexen:
— Die gesellschaftliche Aufgabe der Gerichte in der DDR, 

ihre Struktur und Arbeitsweise (Dr. Toeplitz);
— Die Stellung des Bürgers im Verfassungsrecht der DDR 

(Prof. Dr. Poppe);
— Die Teilnahme der Bürger an der Tätigkeit der Justiz

organe und der Rechtsschutz in der DDR (Dr. Beyer).
Diese Vorträge ordneten sich in die von den indischen

Kollegen vorgegebenen Themenkreise ein, zu denen zusätz
lich Fragen einer neuen internationalen ökonomischen Ord
nung gehörten.

An der ausführlichen Diskussion der indischen Juristen 
beteiligten sich ein Minister, Richter des Obersten Gerichts 
und der High Courts (Oberste Gerichte der Staaten), Profes
soren und Rechtsanwälte. Es ging ihnen dabei erkennbar um 
eine kritische Auseinandersetzung mit dem Rechtszustand 
und der Gerichtstätigkeit in Indien, deren Grundlage noch 
immer das von der britischen Kolonialmacht hinterlassene 
Rechtssystem ist, das natürlich zu dem sozialistischen Postulat 
der abgeänderten indischen Verfassung der Gegenwart in 
einem unlösbaren Widerspruch steht. Es ist klar, daß hier 
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit aus viel tiefer
gehenden Gründen unvereinbar sind; im Seminar spielte 
jedoch nur der rechtliche Aspekt eine Rolle. Der kritische Ton 
der indischen Beiträge spiegelte sich auch in den Pressebe
richten über das Seminar noch in der Zeit unseres Aufent
haltes wider, die unter solchen Überschrift^! erschienen wie: 
„Die Rechtsprechung ist ein Hindernis für die soziale Gerech
tigkeit.“ „Das Recht ist für den einfachen Menschen da.“ „Die 
Rechtsprechung ist weich gegen Wirtschaftsverbrechen“ 

Insgesamt wurde von der indischen Seite eingeschätzt, daß 
auch in der Arbeit der indischen Jiiristen ein Seminar dieser 
Breite mit einer progressiven Zielsetzung etwas Neues ist 

Neben der Teilnahme am Seminar führte die Delegation 
eine große Zahl anderer Aktivitäten durch, von denen ich die 
wichtigsten erwähnen möchte. Der Vizepräsident der Repu
blik Indien, M. H i d a y a t u l l a h ,  empfing mich zu einem 
Gespräch, das in freundschaftlicher Atmosphäre verlief und 
sich vor allem mit Fragen des internationalen Rechts beschäf
tigte. Die Delegation wurde vom Sprecher des Unterhauses 
Balram S h а к h а r und vom Justizminister Jagannat 
К a u s h а 1 empfangen. Wir besuchten das Oberste Gericht 
Indiens und führten mit dem Präsidenten und den derzeitig 
dort tätigen 13 Richtern — 5 weitere sollen nachgewählt wer
den — Gespräche. Bei dieser Gelegenheit wurde ich übrigens 
nach indischer Tradition eingeladen, während einer Gerichts
verhandlung zeitweise auf der Richterbank Platz zu nehmen.

Wir besuchten den High Court von Delhi — die Hauptstadt 
ist einem Unionsstaat gleichgestellt —, das Institut für sozia
listische Rechtsstudien und trafen mit Parlamentariern,der 
Leitung der indischen Juristenvereinigung, Vertretern der 
Freundschaftsgesellschaft Indien — DDR und Journalisten zu
sammen.

Während meine Kollegen andere Programme durchführ
ten, besuchte ich für zwei Tage die 2-Millionen-Stadt 
Ahmedabad, Hauptstadt des Unionsstaates Gujarat. Das 
reichhaltige Programm dort schloß ein:


